
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/10/17 96/19/2084
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1997

Index

19/05 Menschenrechte

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §7;

AufG 1992 §13 Abs1 idF 1995/351;

AufG 1992 §13 Abs2;

AufG 1992 §6 Abs1 idF 1995/351;

MRK Art8;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber der AufenthaltsGNov BGBl 1995/351 hat bereits auf die privaten (und familiären) Interessen von

Personen, die aufgrund des AsylG 1991 aufenthaltsberechtigt sind oder waren, Bedacht genommen.
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